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1. Öffnungszeiten der Tennisanlage
Täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr.

2. Platzbenützung und Reservierung
•	 Die	Einzahlung	des	Mitgliedsbeitrages	hat 
	 rechtzeitig	vor	dem	Spielbetrieb	zu	erfolgen. 
	 Erst	nach	erfolgter	Zahlung	sind	SpielerInnen 
	 spielberechtigt. 
•	 Für	Einzel-	und	Doppelspiele	beträgt	die	maximale 
	 Belegungszeit	1	Stunde	inkl.	Platzabziehen. 
•	 Es	ist	keine	Doppelbelegung	möglich,	d.h.	es	kann 
	 ein	Mitglied	erst	die	nächste	Stunde	reservieren, 
	 wenn	die	gebuchte	Stunde	gespielt	ist	und	der 
	 Platz	frei	ist. 
•	 A-Mitglieder	sind	von	Montag	bis	Sonntag	7–22 
	 Uhr	spielberechtigt. 
•	 B-Mitglieder	sowie	Kinder/Jugendliche	(gilt	nicht 
	 für	berufstätige	Jugendliche)	dürfen	von	Montag 
	 bis	Freitag	7-17	Uhr	spielen. 
•	 Kinder/Jugendliche	dürfen	nur	auf	Platz	3 
 reservieren. 
•	 B-Mitglieder,	sowie	Kinder	und	Jugendliche 
	 können	mit	einem	A-Mitglied	auch	nach	17.00	Uhr, 
	 sowie	am	Wochenende	spielen.	Dies	sollte	jedoch 
	 auf	das	Notwendigste	beschränkt	werden. 
•	 Gaststunden	sind	in	der	dafür	vorgesehenen	Liste 
	 einzutragen	und	sofort	zu	bezahlen.	Die	Kosten	für 
	 die	Gaststunde	betragen	pro	halben	Platz	und 
	 Stunde	EUR	8.–.	Der	Betrag	ist	im	dafür 
	 vorgesehenen	Briefkasten	einzuwerfen. 
•	 Die	Reservierung	erfolgt	durch	persönliches 
	 Eintragen	der	Namen	in	den	zu	belegenden 
	 Zeitabschnitt	auf	der	Reservierungstafel	gemäß 
	 den	folgenden	Regeln: 
	 o	Meisterschaftsspiele	der	OÖTV	Mannschafts- 
	 	 meisterschaften	haben	immer	Vorrang 
	 o	Für	interne	Vereinsmeisterschaftsspiele	beträgt 
	 	 die	maximale	Belegungszeit	2	Stunden	inkl. 
	 	 Platzabziehen.	Interne	Vereinsmeisterschafts- 
	 	 spiele	sind	als	solche	an	der	Reservierungstafel 
	 	 zu	kennzeichnen	(z.B.:	Vermerk	VM) 
	 o	Die	Reservierung	ist	gültig,	wenn	die	Spieler	bis 

	 	 zum	Spielbeginn	anwesend	sind.	Wenn	Spieler 
	 	 5	Min.	nach	Anfang	der	Belegungszeit	nicht 
	 	 anwesend	sind,	ist	der	Platz	frei	u.	kann	von 
	 	 anderen	bespielt	werden 
	 o	Beim	Einzel	müssen	beide	Namen,	beim	Doppel 
	 	 alle	vier	Namen	auf	dem	belegten	Zeitabschnitt 
  eingetragen sein. 
	 o	Die	Plätze	sind	max.	7	Tage	im	Voraus	zu 
  reservieren 
 o Tennistrainingseinheiten sind durch die Trainer 
	 	 und	Übungsleiter	zu	reservieren.	Für	die	Reser- 
	 	 vierung	von	Trainingseinheiten	ist	Platz	3 
	 	 vorrangig	zu	wählen.

3. Platzordnung
•	 Das	Tennisspielen	ist	nur	mit	Tennisschuhen	und 
	 entsprechenden	Sportbekleidung	zulässig. 
•	 Vor	dem	Spiel	ist	darauf	zu	achten,	dass	der 
	 Tennisplatz	genügend	Feuchtigkeit	hat.	Ist	dies 
	 nicht	der	Fall,	so	ist	die	Sprinkleranlage	zu 
	 aktivieren. 
•	 Über	die	Spielbarkeit	der	Plätze	entscheidet	der 
	 Platzwart,	bei	dessen	Abwesenheit	der 
	 Sektionsleiter.	Gesperrte	Plätze	dürfen	nicht 
	 bespielt	werden.	Die	Platzsperre	kann	nur	vom 
	 Platzwart	bzw.	dem	Sektionsleiter	aufgehoben 
 werden.

4. Beleuchtung
•	 Montag	bis	Sonntag	bis	max.	22	Uhr. 
	 Die	SpielerInnen	sind	dafür	verantwortlich,	dass 
	 das	Licht	im	Klub-	haus,	am	Tennisplatz	und	in 
	 den	Garderoben	beim	Weggang	gelöscht	ist	und 
	 alle	Räumlichkeiten	verschlossen	sind.

5. Haftung
•	 Kosten	durch	mutwillige	oder	fahrlässige 
	 Beschädigung	müssen	durch	den/die	Verursacher 
	 ersetzt	werden. 
•	 Die	Sektionsmitglieder	und	deren	Gäste	benützen 
	 die	gesamte	Anlage	auf	eigene	Gefahr. 
	 Die	Sportunion	Hofkirchen	haftet	in	keiner	Weise 
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	 für	Unfälle	auf	dem	Areal	der	Tennisanlage, 
	 ebenso	nicht	für	den	Verlust	von 
	 Wertgegenständen.

6. Kinder
•	 Nicht	tennisspielende	Kinder	dürfen	die	Plätze 
	 wegen	bestehender	Unfallgefahr	nicht	betreten. 
	 Kleinkinder	sind	zu	beaufsichtigen.

7. Hunde
•	 Der	Hundehalter	ist	dafür	verantwortlich,	dass	sich 
	 die	Hunde	wohl	verhalten,	den	Spielbetrieb	nicht 
	 beeinträchtigen	und	die	Anlagen	der	Sportunion 
	 Hofkirchen	nicht	verunreinigt	werden.	Bei 
	 Nichtbeachtung	dieser	Regeln	kann	der	Platzwart 
	 oder	ein	Mitglied	des	Vorstandes	den	Halter 
	 auffordern,	den	Hund	von	der	Anlage	zu	entfernen.

8. Nichtbeachtung des Benutzungsreglements
•	 Bei	Nichtbeachtung	des	Benutzungsreglements 
	 behält	sich	die	Sektionsleitung	vor,	entsprechende 
	 Maßnahmen	zu	ergreifen.
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